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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 

A,nfro.geb eantwortung 
, 

Auf die Anfl"age der Abg.iDr. S t übe r und Genossen, bctreffood 

den Posttarif im V.erkehr mit den Nachb~staaten Österreichs, teilt • Bundesministe: 

Dipl.-Ing.W a 1 d b 1" U n n erfolgendes mit: 

ZUl1äohst sei festgestellt, dass vor 1938 .das Inlandsporto im Auslnnds­

»ostverkehr,lcdiglich mit dom Deutschen Reich gego~tcn hat, während im Vcr~ 

kehr mit den. anderen Nuchbarstaaten - ausgenommen_die Scl~ciz - das Post­

übereinkonmcn von Portorose 1921 massgebend war, das aber nur eine Ernässigung 

von 25 % gegenüber den Weltpostvereinssätzen enthielt. 

Im Jahre 1945 kOl1l'lte das Abko~en von Portorose infolge der völlig 

veränderten Verhältnisse nicht wieder in Kraft treten. Die östcrreichischo 

Post- Ul1d TelegraphcnvcI"ITaltung yTtlr je doch von Anfang an bemüht, die vor 1938 

bestandenen Verhältnis,se i1iddcr herzustellen. 
• v 

Als im Jahre 1946 d;q Postverwaltungen von Ungarn und der CSR 'Wegen , 
Absohluss eines Sonderabkor~10ns an die Östcrreiohisohc Post- und Telegraphen-

vcrtmltUl1g unter Hinweis auf das bis .1938 geltende Portol!'ose-AbkotlOen heran­

getreten sind~ wurde mit diesen beiden Verwaltungen auch ein entsprechendes 

Abkommen geschlossen. 

Ebenso uurde mit der Sohueiz das, seit 190q bestandene Grenzkrcisab­

kOr.a!nen mit Wirksar;all:.cit vom 1.7.1951 ;7icdcr cr11cuert. 

In gleicher Weise tlurdcm bereits vor geraumer Zeit mit Italien Vcr­

handlungenwegcn Abschlusses eines bezüglichen Sonderabko~Cns aufgcriooncn, 

die jedoch bisher ohne Erfolg geblieben sind. 

Mit Jugoslawien sind Verhandlungen in Aussicht genozntlcn. 

nio Regelung der Postbeziehungen zwischen Deutschland und Österreich 

ist insoferv schwierig, als ein einheitliches Deutschland zurzeit nicht 
bostcht. 

Mit Rücksicht auf den Umfang des Brief- und Pakctvcrkchres mit Deutsch­

land würde überdies eine auch nur 25 %igc Ermässigung der Postgebühren einen 

bei der gegenwärtigen finru1zicllen Lage des BUlldos besonders sohmerzlichen 
Eil1l1D.hmcausfall zur Folge haben. 1)i DS Cl" könnte selbst daml nioht o.nnähernd 

ausgeglichen \7crdon t ,renn infolge der Gebührencrmässigung eine Vcrkchrssteigc;ru!.1C 
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eintreten wUrdo, was aber naoh den in solchen Fällen gcmaehtcn,Erfahrungen 

nicht zu errra~ten ist. 

Bazaglich des Fernsprechverkehres mit den Ausland muss vorerst 

f~stgestellt worden, dass die Anwendung des Il'llandstarifes gabührcmtochnisch 

gar nioht maglieh ist und ,au'ch vor dem Jahre 1938 nicht bestand. 

, Naoh den'interna~ionalel'l Richtlinien kann nur hinsichtlich der 

Sproohbeziehungen ,z'I1isohen den Ortsnetzen na11c der 1andesgrenzo VOll dell be­

teiligten Verwaltungen, eine ermässigte Gebühr vereinbart werden, wobei eine 

solche Vereinbarung grundsätzlich nur mit Staaten in Betracht komot, mit 

denen seitens der Ort,e in der Wahe der 1andesgrcnzc ein starkos Sprcchbedürfnis , 
besteht. 'J)ort, wo die Voraussetzungen hicfür geg8bcn Sind, wurden (mtspreohen-

\ , 

de Vereinbarungen mit den , il1. Betracht komtlondcn ausländischen Verwaltungen 

auch tatsächlich getroffen. So, besteht beispielsrreise mit dcrSchrrciz ein 

solches Abkollll:len seit 1.Mo.i 1948 und mit der Bund6srepublik Deutschland seit _ 

September 1952. Hinsichtlich Jugoslawiens und Italiens konnte ein entsprechend 

starkes Sprechbcdürfnisin den Grenzgebieten bisher nicht festgestellt 

norden. 

It1 ~elegro.phenv2rkchr i1urdcn schon im. Zeitpunkt der Wiedereröffnung 

des Tclegraph<mdie11tes niedrigere Gebühren mit den beteiligten Vcrml.ltungen 

vereinbart, die, 1n Goldfrunken :f'e.stgelegt, sioh ungefähr in der selben Höhe 

bewegen flte vor 1938. 

-.~.-.-.-.~.-.-.-
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